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Teil 8 

Kapitel 8.1 

8.1.2.1  b) Die Worte  „das Container-Packzertifikat“ ändern in:  

„das Großcontainer- oder Wagen/Fahrzeugpackzertifikat „. 

8.1.2.3 j) Erhält folgenden Wortlaut:  „(gestrichen)“. 

8.1.6.2 Die Worte  „von Stoffen“ ändern in:  „von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung“. 

8.1.6.6 Erhält folgenden Wortlaut:  „(gestrichen)“. 

8.1.10 Erhält folgenden Wortlaut: „(gestrichen)“. 

8.2.1.4 Nach dem zweiten Satz wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und das Wort „In“ durch „in“ 
ersetzt. [betrifft nur die deutsche Fassung] 

8.2.1.6 Nach dem zweiten Satz wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und das Wort „In“ durch „in“ 
ersetzt. [betrifft nur die deutsche Fassung] 

8.2.2.3.1.3 In Absatz 2 erhält der dritte Anstrich folgenden Wortlaut:  „Umgang mit Restebehältern“. 

8.2.2.3.3.1 und 
8.2.2.3.3.2 Jeweils  „Dichte“ ändern in:  „Dichte/relative Dichte“ (zweimal).  

8.2.2.3.3.2 Der siebte Spiegelstrich von „Praxis“ erhält folgenden Wortlaut: 

„- Reinigen der Ladetanks, wie z.B. Entgasen, Waschen, Restladung und Restebehälter“. 

8.2.2.7.1.3 und 

8.2.2.7.2.3 Nach  „Fragenkatalog“ jeweils einen Verweis auf Fußnote  „(*)“ einfügen. Die Fußnote erhält 
folgenden Wortlaut:  „*Anmerkung des Sekretariats: Der Fragenkatalog und die zusätzlichen 
Anweisungen für seine Verwendung sind auf der Webseite des UNECE-Sekretariats erhältlich 
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm) .“. 

8.6.1.3 und 

8.6.1.4 Jeweils in Feld 11  „Dichte“ ändern in:  „relative Dichte“. 

8.6.3 In Frage 6  „Lade-/Löschschläuche“ ändern in:  „Lade-/Löschleitungen“. 

8.6.4 Erhält folgenden Wortlaut: „(gestrichen)“. 

83 
www.ris.bka.gv.at  

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)
http://www.ris.bka.gv.at

	Page 1

